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nicht nur ein Zufall, daß es mittelalterliche Schriftsteller — und zwar 
einen schon im 9. Jahrhundert — gegeben hat 138), die vom Kaisertum 
Karls nichts wußten.

Wie die historiographische Durchführung der politischen These vom 
nomen imperiale nach der positiven Seite hin erscheint ein Geschichts­
werk, das um 805 unter höfischem Einfluß im Frankenreich entstanden 
ist 139). Der Verfasser schilderte den Aufstieg des karolingischen Reiches 
seit dem Mittleren Pippin, und er trug keine Bedenken, die Weltstellung 
der Gegenwart schon in diese Zeit des Anfanges zurückzuverlegen. Er 
kennzeichnete den Hof Pippins als weltpolitischen Mittelpunkt, wenn 
er berichtete, daß dort die Gesandten der umwohnenden gentes, der 
Griechen, Römer, Langobarden, Hunnen, Slawen und Sarazenen zu­
sammengeströmt seien 140). Der gebildete Leser, der noch von Rom als 
der einstigen domina gentium wußte 141), spürte die weltgeschichtliche

imperator Constantinopolitanus). Nur innerhalb der Wiedergabe der Reichs­
annalen bei der Akklamation 800 (S. 130 B) wiederholt er den dort genannten 
Titel imperator Romanorum. Wenn er dann Karl als imperator primus ex gente 
Francorum einführt, dann datiert er nicht etwa im Sinne der von Kremers 
postulierten Reichseinheit nach Kaiser-, sondern nach Königsjahren Karls. Wenn 
sich Ado bei diesem Nebeneinander etwas gedacht haben sollte, so könnte die 
Fortsetzung der Chronik (vgl. Kremers S. 78; Pertz, SS. 2, 324) darüber 
vielleicht Aufschluß geben, wenn sie als die 843 Lothar zugefallenen Reichsteile 
bezeichnet: regnum Romanorum et totam Italiam, et partem Franciae orien­
talem, totamque Provinciam. Diese besondere Nennung des regnum Romanorum 
würde auch für die Einschränkung des imperator Romanorum auf Rom und den 
Kirchenstaat sprechen. Vom Translationsgedanken könnte man bei Ado nur 
sprechen, wenn man ein Romkaisertum im engeren Sinn (vgl. oben S. 386 Anm. 
130) meint. Der Gedanke an die vier Weltreiche hingegen hat Ado im Hinblick 
auf die Gegenwart nicht bewegt, ein Einschub in die von ihm benutzte Chronik 
Bedas über Daniel (S. 50 C, D, dazu Kremers S. 85 Anm. 21) erwähnt die 
Weltreichsprophetie überhaupt nicht. Vgl. R. Buchner, Mannus 29 (1937) 
474.
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